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Beilagen

Beilagenpreise
30 g

58,50
68,80

40 g
64,00
75,30

20 g
52,50
61,80

10 g
47,00
55,30

Preis je 0/00 	 Exemplare bis 
	 Ortspreis €

	 Grundpreis €

darüber je angefangene 10 g
8,50

10,00

Ausgabe Druck-
auflage

AWO Nord

AWO Süd

A

B

ST

W

66.503
37.193
44.516
25.710
26.784

22.219

verbreitet in

Aachen-City, -Oststadt, -Südstadt, -Burtscheid

 -Hörn, -Königshügel, -Vaalserquartier, -Laurensberg, -Richterich, -Tivoli-Soers

Aachen-Brand, -Kornelimünster, -Walheim, -Eilendorf, -Oberforstbach, -Rothe Erde, -Forst, -Haaren, Verlautenh.

Stadt Alsdorf (mit Hoengen, Mariadorf ), Stadt Herzogenrath (mit Kohlscheid, Merkstein) 

Baesweiler (mit Setterich und Siersdorf ), Übach-Palenberg

Stadt Stolberg, Mausbach, Münsterbusch,  Atsch, Donnerberg, Büsbach, Breinig, Gressenich, 

Zweifall, Venwegen

Stadt Würselen (mit Bardenberg, Pley, Euchen, Linden-Neusen, Broichweiden, Haaren)

Auflagenübersicht Mittwochs-Beilage

Selektive Belegung auf Anfrage möglich.

DruckauflageAus-
gabe

verbreitet in

Stadt Aachen 

Süd-Kreis Aachen

Eschweiler

Stolberg

Monschau, Roetgen, Simmerath

Nord-Kreis Aachen +  Kerkrade (NL)

Alsdorf, Baesweiler

Herzogenrath, Würselen + Kerkrade

Kreis Heinsberg

Gangelt, Geilenkirchen, Selfkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg 

Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg

Kreis Düren

Düren, Niederzier, Langerwehe, Kreuzau, Merzenich, Nörvenich, Vettweis, Nideggen, Hürtgenwald

Jülich, Titz, Linnich, Aldenhoven, Inden

F
N

N1
N2
N3
L

L1
L2
K

K1
K2
M

M1
M2

Auflagenübersicht Sonntags-Beilage

103.754
70.953
27.510
26.902
16.541
96.850
34.567
62.283

111.693
62.725
48.968

118.534
83.239
35.295

Selektive Belegung auf Anfrage möglich.

Lieferanschrift für Beilagen
Super Mittwoch / Super Sonntag:  (Ausgabe: A, B, ST, W, L, K, M) 
Super Sonntag Verlag GmbH, Dresdener Straße 3, 52068 Aachen.

Aachener Woche / Super Sonntag: (Ausgabe AWO, F, N) 
Weiss Druck GmbH & Co. KG, Hans-Georg-Weiss-Straße 7, 52156 Monschau.

Prospektverteilung auf Anfrage

Wir als wöchentlich erscheinendes Anzeigenblatt haben einen festgelegten Verteiltag. 

Direktverteiler und andere nicht periodisch und nicht immer im gleichen Gebiet er-
scheinende Prospektzusteller behalten sich vor, auch an anderen Tagen zu verteilen. 
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Für die Prospektbeilagen gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der derzeit gültigen Preisliste. 
Darüber hinaus bitten wir folgende Punkte zu beachten:
	 Die Hereinnahme des Auftrages erfolgt vorbehaltlich der 
Einsichtnahme eines Prospektes, um dessen Übersendung 
wir spätestens 5 Tage vor Beilegung bitten.

	 Beilagen dürfen nicht zeitungsähnlich sein und keine 
Fremdanzeigen enthalten. Auf Zeitungspapier gedruckte 
Beilagen müssen kleiner als das Zeitungsformat sein oder, 
bei gleicher Größe, gefalzt angeliefert werden.

	 In jedem Fall müssen sie zur deutlichen Unterscheidung 
vom normalen Anzeigenteil auf der ersten Seite den Hinweis 
tragen:	  „ ...seitiger Prospekt der Firma ...”

	 Der Verlag behält sich die Ablehnung oder Höherberechnung 
des Auftrages vor, wenn Beilagen für zwei oder mehr Firmen 
werben.

	 Konkurrenzausschluss und Alleinbelegung ist aus wettbe-
werbsrechtlichen Gründen nicht möglich.

	 Ein Anspruch auf Minderung oder Schadenersatz entfällt, 
wenn mehrere Beilagen zusammenhaften und einem 
Zeitungsexemplar beigefügt werden, wenn Beilagen bei der 
Zustellung aus den Zeitungen herausfallen.

	 Eine Termingarantie oder Haftung im Falle höherer Gewalt 
oder technischer Störungen kann nicht übernommen wer-

den, ebenso nicht für Einsteckfehler im technischen Bereich 
(Toleranzgrenze 2 %).

	 Für Beilagen, die nach Anlieferung in den Räumen des 
Verlages aufbewahrt werden, übernimmt der Verlag keine 
Haftung, wenn diese beschädigt bzw. derart unbrauchbar 
werden, dass sie nicht mehr in die Zeitungen eingelegt 
werden können. Dies gilt nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters 
und seines Erfüllungsgehilfen.

	 Abbestellungen oder Änderungen bereits erteilter Aufträge 
bedürfen auch bei telefonischer Ankündigung für deren 
Wirksamkeit der rechtzeitigen schriftlichen Mitteilung an 
den Verlag.

	 Die Beilagen bitten wir spätestens 5 Arbeitsage vor Beilegung 
frei Haus an den Verlag zu liefern. Bei Terminunterschreitungen 
ist eine Ausführung des Beilagenauftrages leider nicht mög-
lich. Bitte achten Sie darauf, dass die Beilagen in einwand-
freiem Zustand angeliefert werden. Bei der Entgegennahme 
der Lieferung kann die Stückzahl und der einwandfreie 
Zustand der einzelnen Beilagen nicht überprüft werden. 
Diese Prüfung bleibt dem Tag der Beilegung vorbehalten.

	 Letzter Rücktrittstermin: 30 Tage vor Erscheinen. Bei 
Unterschreitung dieser Frist fällt ein Ausfall-Honorar in Höhe 
von 20 % des Beilagenpreises an.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen für Prospektbeilagen

Beilagenbeschaffenheit – Technische Angaben

1.	 Format
	 Mindestformat: DIN A6 (105 x 148 mm)
	 Maximalformat: SUPER MITTWOCH/SUPER SONNTAG 

Höhe 340 mm – Breite 250 mm
	 AACHENER WOCHE/SUPER SONNTAG (Ausgabe 

510/550) Höhe 310 – Breite 225 mm
	 Falz an der längeren Seite. Größere Formate können ver-

wendet werden, wenn sie auf das Höchstformat gefalzt 
werden. Keine Beilagen in Leporello-Falz.

2.	 Gewichte
	 Mindestgewicht bei Einzelblättern: DIN A6, 170 g/m2, 

DIN A4, 120 g/m2; bei 1x gefalztem Doppelblatt mindes-
tens 80 g/m2. Das Beilagengewicht muss mindestens 3 g 
betragen. Höchstgewicht: Bei Beilagen über 50 g/Exemp-
lar ist Rückfrage erforderlich.

3.	 Beschnitt
	 Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich mit 

geraden Kanten geschnitten sein.
	 Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch 

stumpfe Messer aufweisen.

4.	 Heftung
	 Bei gehefteten Beilagen sollte eine Klammer mindestens 

10 mm entfernt von der Anlage-Ecke sein.

5.	  Angeklebte Produkte
	 Die maschinelle Verarbeitung von Beilagen, wie 

Sonderformaten, Warenmustern oder -proben ist ohne 
vorherige technische Prüfung durch den Verlag nicht 
möglich.

Empfehlungen für Verpackung und Transport:
6.	 Anlieferungszustand

	 Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form 
eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung gewährleisten, 
ohne dass eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung not-
wendig wird.

	 Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark 
elektrostatisch aufgeladene oder feucht gewordene 
Beilagen können nicht verarbeitet werden.

	 Beilagen mit umgeknickten Ecken (Eselsohren) bzw. 
Kanten, Quetschfalten oder mit verlagertem (rundem) 
Rücken sind ebenfalls nicht zu verarbeiten.

7.	 Lagenhöhen
	 Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine 

Höhe von 100 bis 120 mm aufweisen, damit sie von 
Hand greifbar sind.

8.	 Palettierung
	 Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Paletten gesta-

pelt sein.
	 Beilagen sollen gegen eventuelle Transportschäden (me-

chanische Beanspruchung) und gegen Eindringen von 
Feuchtigkeit geschützt sein.

	 Jede Palette muss analog zum Lieferschein deutlich und 
sichtbar mit einer Palettenkarte gekennzeichnet sein.

Richtlinien zur Abwicklung:
9.	 Begleitpapiere (Lieferscheine)
	 Die Lieferung von Beilagen muss grundsätzlich mit 

einem korrekten Lieferschein begleitet sein, der folgende 
Angaben 

	 enthalten sollte:
	 Zu belegendes Objekt und zu belegende Ausgaben
	 Einsteck- bzw. Erscheinungstermin
	 Auftraggeber der Beilage
	 Beilagentitel oder Artikelnummer bzw. Motiv
	 Auslieferungstermin ex Beilagenhersteller
	 Absender und Empfänger
	 Anzahl der Paletten
	 Gesamtstückzahl der gelieferten Beilagen

	 Ferner sind erforderlich:
	 Textgleichheit des Lieferscheines zur Palettenkarte
	 Raum für Vermerke

�Diese Richtlinien wurden den Empfehlungen für die 
Beschaffenheit von Fremdbeilagen, herausgegeben vom 
Bundesverband Druck e. V., entnommen. Punkt 1 und 2 ent-
halten eine verlagsbezogene Ergänzung.
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Unschlagbare Vorteile, die Ihnen 
seit jeher nur Anzeigenblätter 
bieten 
können. 

Beilage3 bietet neue 
Perspektiven für die 
Prospektwerbung 
im Erfolgsmedium 
Anzeigenblatt. 

Ihre Beilagenwerbung für 
große Teile in NRW - mit 
einer Auflage von weit 
über 11,3 Mio Exemplaren 
wöchentlich - buchen Sie 
jetzt mit Mehrwertleistungen. 

Für ausführliche Informationen 
nehmen Sie gleich Kontakt uns auf.

Die  Werbeformel 
für Ihre Prospektwerbung

Kleve

Dortmund

Essen

Netteltal

Düsseldorf

Köln

Bonn

Mechernich

Königswinter

Siegburg

TroisdorfErftstadt

Ahaus

Münster

Duisburg

RecklinghausenKevelaer

Euskirchen

Hürth Overath

Wintereck

WiehlLindlarPulheim

Monheim

Berg

Solingen

Geldern

Goch Selm

Lünen

Dülmen

Krefeld

Meerbusch
Gevelsberg

Hagen

Iserlohn

Gelsenkirchen

Lüdinghausen

Schwerte

Bocholt

Coesfeld

Rees

Vreden

Steinfurt

zusätzliche 
Freianzeigen

Extra-Bonus 
von 3 bis 5%

ADA geprüfte Auflage 
und Qualitätszustellung 
mit Belieferung auch an 
Werbeverweigerer

Erkelenz

Heinsberg

Jülich

Düren

Aachen

Eschweiler

Jürgen Carduck, Anzeigenleiter, Telefon: 024 1-5101-568

Leverkusen

Wuppertal
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Prospektanzeige (4 oder 8 Seiten)

Meldeschluss 14 Tage vor Erscheinen.

z.B. 4 Seiten
ab 75,- Euro je 1.000 Stück

Ein Mehr-Wert-Angebot der Beilage3

Prominenter Werbeauftritt 
– unschlagbar günstig

Prospektanzeigen sind fester 
Bestandteil des Anzeigenblattes 
und verbinden die Vorteile von 
Anzeigen- und Beilagenwerbung.

Prospektanzeigen bieten kurze 
Vorlaufzeiten:
kein Vordruck, keine Anlieferung.

Spannend ist auch der Preis:
keine gesonderten Druck- und 
Speditionskosten. 
4 oder 8 Seiten möglich.

Prospektanzeige
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Rheinisches FormatHalbes Rheinisches Format

Satzspiegel:
H: 480 mm x B: 322,5 mm, 8 Spalten

Panorama-Seite:
480 mm Höhe x 671 mm Breite
(17 Spalten)

Druckverfahren:  Rollenoffset 

Technische Angaben

Spalte:

Größe in mm

1
38,3

2
78,9

3
119,5

4
160,1

5
200,1

6
241,3

7
281,9

8
322,5

Rasterweite:	 max. 40 L / cm

Rasterform:	 gemäßigter Kettenpunkt

Schwärzung:	 Lichter Ton 10%
	 Zeichnende Tiefe 90%

Schwarz-Weiß:	 nur „Graustufen" 
	 verwenden

Zusatzfarbe/	 nach HKS-Farbfächer Z
Schmuckfarbe:	 nur HKS Volltonfarben

Strichbreite:	 positiv mind. 0,10 mm
	 negativ mind. 0,15 mm

Andruck:	 1x für s/w-Anzeigen, 
	 3x für Farbanzeigen 
	 auf Zeitungspapier (45/qm)

Rasterweite:	 max. 40 L/cm

Rasterform:	 gemäßigter Kettenpunkt

Schwärzung:	 D = 2,4 bis 3,0

Tonwertumfang:	 Lichter Ton 5%
	 Zeichnende Tiefe 90%

4C:	 nach Euroskala, nur CMYK 
	 (Prozessfarben) verwenden

Strichbreite:	 positiv mind. 0,10 mm
	 negativ mind. 0,15 mm

Andruck:	 3 Andrucke bzw. Digitalproofs auf 
	 Zeitungspapier (45g/qm)

Druckunterlagen	 (Litho / elektr. Daten) müssen vom
	 Auftraggeber geliefert werden.

Farbdefinition:	 Raster bis 100 lpi bei CMYK-Farb-
	 bildern,  eingebunden. Druck-
	 kennlinien 0_45_96 % eingebunden.

Auflösung:	 für Bit-Map-Dateien – 600 dpi. 
	 Gerasterte Bit-Map-Dateien 
	 – 1270 dpi. Graustufen- und 
	 Farbbilder als EPS – 250 dpi. 
	 Raster bis 85 Linien/lpi 
	 – Ellipsenform bei s/w-Bildern. 

Wichtiger Hinweis: Aus technischen Gründen 
werden Zusatzfarben aus der Euroskala im 
Zusammendruck aus den Skalenfarben Cyan, 
Magenta und Yellow aufgebaut und können 
deshalb vom Farbton anderer Farbfächer 
abweichen. (Muster der HKS-Fächer in CMYK-
Zusammendruck sind auf Wunsch erhältlich.) 
Geringfügige Farbabweichungen berechtigen 
nicht zu Ersatzansprüchen.

Spaltenbreiten:

Schwarzweiß-Anzeigen / Anzeigen mit Zusatzfarben

4C-Anzeigen

Satzspiegel:
H: 430 mm x B: 282 mm, 7 Spalten

Panorama-Seite:
430 mm Höhe x 594 mm Breite
(15 Spalten)

Satzspiegel:
H: 322,5 mm x B: 241,3 mm, 6 Spalten

Panorama-Seite:
auf Anfrage

Berliner Format

Super Sonntag: 
L, K, M

Super Mittwoch: 
AWO

Super Sonntag:
F, N

Super Mittwoch: 
A, B, ST, W
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Führen Sie im Druckmenü die Farbseparation durch 
(Auswahl Ihrer Zusatzfarbe/n einschließlich Schwarz). 
Wir bitten vor der Übermittlung Ihrer mehrfarbigen 
Anzeige um einen Gesamtausdruck sowie einen Ausdruck 
der Farbseparation. Generische Daten werden nur in 
Ausnahmefällen angenommen. Dabei ist zu beachten, 
dass die Bilder und Logos unkomprimiert mit den dazu-

gehörigen Schriften in einem Ordner mit eindeutiger 
Bezeichnung gesendet werden. Duplex-Bilder müssen 
immer einen dem Dokument entsprechenden Farbnamen 
aufweisen. TrueType-Schriften immer in die EPS-Dateien 
einbinden.
Bei Ersatzanzeigen bitte immer den Dateinamen ändern! 
Zulässige Zeichen sind A bis Z, 0 - 9 und Unterstriche.

Betriebssysteme: Apple Macintosh/ PC-Windows

Programme QuarkXPress bis 6.1 / Freehand bis 11.0 /
Illustrator CS 3 / Photoshop CS3 / InDesign CS 3 / Corel Draw 12 (nur PC)

Dateiformate

PDF PDF-Dateien aus allen Programmen im Format PDF 1.3 (Acrobat 4.X) druckoptimiert, Farb- und 
Graustufenbilder:  300dpi, Schwarz-Weiß: Bitmap 1270 dpi. Alle Schriften eingebettet. Bitte e-t-f 
JobTicket verwenden bzw. Absenderangabe erforderlich mit den entsprechenden Auftragsdaten der 
Anzeige und Telefonnr. Dateien aus OfficeProgrammen als PDF-Export. PDF-Joboptions stellen wir
zur Verfügung.

... für ISDN/E-Mail-Druckunterlagenübermittlung bzw.  
Anlieferung von Datenträgern:

für die Mittwochsausgabe:      Montag,  12.00 Uhr
für die Sonntagsausgabe:        Donnerstag, 18.00 Uhr

Vorrangig CD-ROM.

Bitte beschriften Sie die Datenträger mit folgenden 
Angaben:  DOS/Mac und Dateiname/n.

Vor der Übermittlung Ihrer Anzeige: 
Anzeigenauftrag inklusive eines Ausdruckes der Anzeige an
Super Sonntag Verlag GmbH, Postfach 500108, 52085 Aachen oder per Fax an 0241-5101-550 senden.

Dies gilt auch für die Übermittlung neuer, korrigierter Anzeigen. 
Geben Sie dabei bitte auch Ihren Ansprechpartner mit Telefonnummer für die Anzeigenübermittlung an.

Leonardo oder Eurofile:  02 41/9006350
	     (kein Benutzer/kein Kennwort)

Bitte e-t-f Job Ticket (Anzeigenauftrag.etf ) verwen-
den bzw. Absenderangabe erforderlich mit den 
entsprechenden Auftragsdaten der Anzeige und 
Telefonnummer.

Kriterien für alle Daten

Digitale Daten

1. Für Anzeigenaufträge mit anhängenden Fließtexten 
    für Kleinanzeigen: anzeigen@mail.supersonntag.de
2. Für Anzeigenaufträge mit anhängenden grafisch   
    gestalteten Anzeigen: repro@mail.supersonntag.de
3. Für Dateien über 25 MB ist die Übertragung
    per ISDN obligatorisch!

Vorrangig EPS- und PDF-Dateien mit eingebundenen Schriften (bzw. in Kurven oder Pfade), Grafiken 
und unkomprimierten Bildern (keine jpg- und LZW-Komprimierung). Immer die Schriften beilegen. 
Bitte keine TrueType-Schriften verwenden.

Bitte rufen Sie uns an:  Telefon 0241-5101-598

Technische Rückfragen

Für alle digital gelieferten Anzeigen benötigen wir zusätzlich eine Aufsichtsvorlage (Fax, Ausdruck o.ä.)

für digitale Anlieferungen
Unerwünschte Druckresultate, die auf eine Abweichung von 
den Richtlinien des Verlages zur Erstellung und Übermittlung 
von Druckunterlagen zurückzuführen sind, führen zu kei-
nem Preisminderungsanspruch.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen 

per ISDN per E-Mail 

SchlusstermineDatenträger

Programme und Dateien
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...für Anzeigen und Fremdbeilagen 
in Zeitungen und Zeitschriften

1. Anzeigenauftrag im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen 
Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, ist 
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige 
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Ziffer 1 
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der ver-
einbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag 
genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber unbeschadet etwaiger wei-
terer Rechtspflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag 
zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhe-
rer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen 
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder 
an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, 
müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in 
der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.
6. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an 
den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 
Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort 
„Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe 
im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt 
auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag 
erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bin-
dend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den 
Eindruck erwecken, Bestandteil der Zeitung oder Zeitschrift zu sein 
oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen.
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.
8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwort-
lich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.
9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist 
verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder 
Rückgängigmachung des Auftrages.

Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung 
sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen. 
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug 
sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das 
für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies 
gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines 
gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des 
Verlages für Schaden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 
bleibt unberührt.
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hin-
aus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in 
den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des 
betreffenden Anzeigenentgeltes beschränkt.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln 
– innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg 
geltend gemacht werden.
10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
11. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach der Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruckhöhe der 
Berechnung zu Grunde gelegt. Angeschnittene Millimeter werden 
voll berechnet.
12. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die 
Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der 
Anzeige übersandt.
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom 
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung ver-
einbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der 
Preisliste gewährt.
13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung ver-
langen.
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit 
eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne 
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen 
Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden 
Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern 
geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine 
Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
15. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorlagen und 
Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertre-
tende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen 
hat der Auftraggeber zu tragen.
16. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über 
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet wer-
den, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begin-
nenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise 
genannte durchschnittliche Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. 
Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

a) Ermäßigte Grundpreise für Anzeigen und Beilagen gelten nur für 
Handel, Handwerk und Gewerbe mit Sitz im  Verbreitungsgebiet 
und für im Verbreitungsgebiet ansässige Verkaufsstellen überre-
gionaler Handelsunternehmen. Anzeigen und Beilagen dieser 
Inserentengruppe werden über Werbemittler und Werbeagenturen 
nur zum Grundpreis angenommen.
b) Bei Änderung der Anzeigen– und Beilagenpreise treten die neuen 
Bedingungen auch für die laufenden Abschlüsse und Aufträge sofort 
in Kraft.
c) Bei telefonisch aufgegebenen Anzeigen bzw. bei telefonisch 
veranlassten Änderungen sowie für Fehler infolge  undeutlicher 
Niederschrift übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit 
der Wiedergabe. Das gleiche gilt bei Auftragserteilung per Telefax.
d) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der 
Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet jedoch 
nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder getäuscht 
wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der 
Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, 
die sich auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige 
bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen 
Anzeigentarifs.
e) Der Auftraggeber hat den richtigen Abdruck seiner Anzeigen 
sofort bei Erscheinen zu überprüfen. Der Verlag erkennt 
Zahlungsminderung oder Ersatzansprüche nicht an, wenn bei 
Wiederholung der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass eine sofortige 
Richtigstellung seitens des Auftraggebers erfolgt ist. Ein Schadenersatz 
beschränkt sich in jedem Fall nur auf die Nachholung der fehlenden 
Anzeige; alle weitergehenden Schadenersatzansprüche sind ausge-
schlossen.
f) Für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte 
Anzeigen und Beilagen wird kein Schadenersatz geleistet. Dies gilt 
auch bei Nichterscheinen der Zeitung im Falle höherer Gewalt oder 
bei Störung des Arbeitsfriedens.
g) Fehlerhaft gedruckte Kenn– und Kontroll–Nummern beeinträch-
tigen den Zweck der Anzeige nicht und berechtigen nicht zur 
Zahlungsminderung.
h) Bei Anzeigen bis 50 Millimeter und bei privaten 
Gelegenheitsanzeigen besteht kein Anspruch auf Belegausschnitt. Bei 
Wiederholungs-anzeigen hat der Auftraggeber Anspruch auf einen 
Anzeigenausschnitt für die erste Anzeige, alle weiteren Termine kön-

nen durch Aufnahme–Bescheinigung bestätigt werden.
i) Bei Abbestellung einer gesetzten Anzeige werden die Satzkosten 
berechnet. Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen, rechtzeitig 
zum Anzeigenannahmeschluss.
j) Bei Chiffreanzeigen ist der Auftraggeber verpflichtet, die den 
Angeboten beigegebenen Anlagen zurückzusenden.
k) Der Auftraggeber allein trägt die Verantwortung für den Inhalt und 
die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur 
Verfügung gestellten Text– und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber 
obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die 
diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein 
sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, 
Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte 
Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen sistierte Anzeigen, so 
stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche gegen 
den Verlag zu. Der Auftraggeber hält den Verlag auch von allen 
Ansprüchen aus Verstößen gegen das Urheberrecht frei.
l) Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner 
tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist 
entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Vertrag 
abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlass 
von vornherein berechtigt. Die Ansprüche auf Nachvergütung oder 
Nachbelastung entfallen, wenn sie nicht binnen drei Monaten nach 
Ablauf des Insertionsjahres geltend gemacht werden.
m) Konzernrabatt wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten 
Zusammenschlüssen gewährt. Keine Anwendung findet 
er z.B. beim Zusammenschluss verschiedener selbstständiger hoheit-
licher Organisationen oder bei Zusammenschlüssen, 
bei denen Körperschaften des öffentlichen Rechts beteiligt sind.
n) Der Verlag beansprucht für die von ihm gestalteten Anzeigen 
Urheberrecht. Anderweitige Veröffentlichungen bedürfen 
der Genehmigung des Verlages.
o) Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in 
Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichungen und Kollektiven 
Sonderpreise festzulegen.
p) Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen 
bekannt gewordene Daten, die zu keinen anderen Zwecken 
als zu den Vertragszwecken verwendet werden.

berechtigender Mangel, wenn sie
	 bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H. 
	 bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H.
	 bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H.
	 bei einer Auflage über 500.000 Exemplaren 5 v.H. 
beträgt.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche aus-
geschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von der Minderung 
der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
17. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen 
werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge 
auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle 
Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. 
Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht einge-
räumt werden, die eingehenden Angebote an Stelle und im erklärten 
Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format 
DIN A4 überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen 
und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden 
nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung 

kann dennoch ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass 
der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten über-
nimmt.
18. Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei 
Monate nach Ablauf des Auftrages.
19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist der Sitz 
des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren 
geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhn-
liche Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich 
des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages ver-
einbart.
20. Der Geschäftspartner erklärt sich einverstanden und darü-
ber informiert, dass – alle ihn betreffenden Daten aus der 
Geschäftsbeziehung, auch personen- und rechnungsbezogene i.S.d. 
Bundesdatenschutzgesetzes, im Rahmen unserer elektronischen 
Datenverarbeitung gespeichert und ausschließlich an beauftragte 
Dienstleister und Auskunfteien im Rahmen der Auftragsbearbeitung 
weitergegeben werden.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen



Eindrucksvolle Reichweite
Mit einer durchschnittlichen Ausgabe 
der Anzeigenblätter werden über 43 
Millionen Menschen erreicht (LpA= 
Leser pro Ausgabe) – das sind zwei 
von drei Personen in Privathaushalten 
mit deutschsprachiger Bevölkerung.

Angaben in Prozent. Basis: Grundgesamtheit.
Quelle: BVDA AQ 2008

Lesegründe
„Lokale Berichterstattung" ist die 
Kernkompetenz der Anzeigenblätter. 
Die thematische Nähe zum eigenen 
Wohnumfeld wird von den Lesern 
deutlich wertgeschätzt. Vier von fünf 
Lesern schlagen ihr Anzeigenblatt auf, 
weil sie hier lokale Angebote fin-
den. Mehr als jeder zweite nutzt das 
Medium, um Preisvergleiche vorzu-
nehmen.

Weitester Leserkreis

Anzeigenblätter-Nutzung

LpA

81,6

66,8

Lokalberichterstattung 86,8

Ereignisse im Wohngebiet

Ratschläge und Tipps

Allg.: Angebote in der Nähe

Information vor dem Einkauf

Suche nach Sonderangeboten

Preisvergleich

85,2

64,1

79,6

65,0

64,9

59,1

Angaben in Prozent. Basis: Grundgesamtheit.
Quelle: BVDA AQ 2008


